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I. Nichtamtlicher Teil

Landesinterne Stellenausschreibungen

Die nachfolgenden Stellenausschreibungen richten sich 
ausschließlich an Personen, die sich in einem dauerhaften 
Beschäftigungsverhältnis zum Land Brandenburg befinden 
(Beamtinnen und Beamte des Landes sowie Beschäftigte in 
einem unbefristeten Arbeitsverhältnis).

I.
Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der 
Havel ist vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schul-
leitungsfunktionen neu zu besetzen:

1.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a.	 Michael-Ende-Grundschule
Lotte-Loebinger-Straße 1 A
14482 Potsdam

− Besetzung zum 01.08.2026 –

b.	 Grundschule Stülpe
Kastanienweg 1
14947 Nuthe-Urstromtal/OT Stülpe

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c.	 Zeppelin-Grundschule
Haeckelstraße 74
14471 Potsdam

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

d.	 Grundschule „Im Kiefernwald“
Karl-Liebknecht-Straße 2c
14974 Ludwigsfelde

− Besetzung zum 01.08.2026 –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Quali-
tät schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 
für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn der För-
derschullehrerin oder des Förderschullehrers oder Befähi-

gung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an För-
derschulen; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe bzw. 
im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit  und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a 
und b benannten Stellen sind mit der Besoldungsgrup-
pe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L und die 
unter den Buchstaben c und d benannten Stellen mit der 
Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage 
bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppen-
zulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

2.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule mit Grundschulteil

Grund- und Oberschule
Carl von Ossietzky
Unter den Linden 11
14542 Werder (Havel)

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Quali-
tät schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.
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Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Sekundarstufe I; mehrjährige, mindestens 
drei Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspra-
xis in der Sekundarstufe I.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel 
Die Leiterin 

Magdeburger Straße 45 
14770 Brandenburg an der Havel.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung 
in den Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

II.
Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus ist vorbehalt-
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 

beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunktionen 
neu zu besetzen:

1.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Oberschule mit Grund-
schulteil

Grund- und Oberschule
„Mina Witkojc“
Burg (Spreewald)
Bahnhofstraße 10
03096 Burg (Spreewald)/Bórkowy (Błota)

− Besetzung zum 01.02.2027 −

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geord-
neten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet 
über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung 
der schulischen Ausbildung der Studierenden sowie der 
Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten; Ge-
währleistung der Schulprofilbildung und des Prozes-
ses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines pä-
dagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Sekundarstufe I; langjährige, mindestens vier 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Sekundarstufe I.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebs; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß §  120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
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von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2.	 Schulleiter (m/w/d) an einem Gymnasium

Pückler-Gymnasium Cottbus
Hegelstraße 1 und 4
03050 Cottbus

− Besetzung zum 01.08.2027 −

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrats (allgemeinbildende Fächer); langjährige, 
mindestens vier Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebs; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 16 BbgBesG bewertet. Sofern die Stelle mit einer oder 
einem tariflich Beschäftigten besetzt wird, erfolgt die 
Zahlung eines außertariflichen Entgeltes nach Entgelt-
gruppe 15 Ü TV-L.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß §  120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

3.	 Oberstufenkoordinator (m/w/d) an einem Gymna-
sium

Amy-Johnson-Gymnasium
Pestalozzistraße 1
12529 Schönefeld

− Besetzung zum 01.02.2027 –

Aufgaben:
Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 
der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Koor-
dination der pädagogischen Arbeit in der gymnasialen 
Oberstufe insbesondere bei der Aufnahme in die gym-
nasiale Oberstufe, der Schullaufbahnberatung der Schü-
lerinnen und Schüler, der Organisation des Unterrichts 
und im Zusammenhang mit der Abiturprüfung sowie bei 
der Sicherung der Unterrichtsqualität in der gymnasialen 
Oberstufe; Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern 
sowie Schülerinnen und Schülern.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrats (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, 
mindestens drei Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife sowie umfassende und mehr-
jährige Erfahrung in Abiturprüfungen.

Anforderungen: 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Mit-
wirkungsgremien; gutes Durchsetzungs- und Organi-
sationsvermögen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse 
des brandenburgischen Schulrechts; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Die Funktion als Oberstufenkoordinator wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines 
Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

4.	 Abteilungsleiter (m/w/d) an einem Oberstufenzent-
rum

Oberstufenzentrum II
des Landkreises Spree-Neiße
Abteilung 2
Makarenkostraße 8/9
03050 Cottbus
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− Besetzung zum 01.02.2027 –

Die Abteilung 2 umfasst die Berufsausbildung für die 
Bereiche Ernährung, Körperpflege und Gesundheit.

Aufgaben:
Leitung und Weiterentwicklung der Abteilung auf kolle-
gialer Grundlage; selbstständige Wahrnehmung der Auf-
gaben als Mitglied der Schulleitung des OSZ gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan sowie das Zusammenwirken mit 
den Leiterinnen und Leitern der anderen Abteilungen; 
selbstständige und eigenverantwortliche Planung, Koor-
dinierung und Abstimmung des Lehrkräfteeinsatzes und 
schulischer Prüfungen im Rahmen der Entscheidungen 
der Schulleiterin oder des Schulleiters; Kommunikation 
und Abstimmung zu allen schulischen und außerschu-
lischen Belangen mit den Kooperationspartnern, allge-
meinbildenden Schulen, fachpraktischen Ausbildungs-
stellen, Verbänden, Hochschulen, der Schulaufsicht und 
sonstigen Institutionen; Unterstützung der Arbeit der 
Mitwirkungsgremien; Feststellung der Fortbildungsbe-
darfe und Koordinierung der Wahrnehmung der Fortbil-
dungsangebote in der Abteilung; Planung, Anleitung und 
Unterstützung der pädagogischen und fachlichen Arbeit 
zur Sicherung der Qualitäts- und Schulentwicklung; Ge-
währleistung des geordneten Schulbetriebs am Stand-
ort der Abteilung; Abwesenheitsvertretung innerhalb 
der Schulleitung; kontinuierliche Evaluation der Tätig-
keit der der Abteilung zugeordneten Lehrkräfte und der 
eigenen Arbeit; Kenntnis und Umsetzung der relevanten 
Rechtsvorschriften.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrats mit mindestens einem beruflichen Fach, das 
dem beruflichen Schwerpunkt der Abteilung entspricht; 
mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewäh-
rung in der Unterrichtspraxis an beruflichen Schulen.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit an der Schule, sowie zum engen Zusammenwirken 
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schul-
träger, der Schulaufsicht, den Mitwirkungsgremien, den 
Ausbildungsbetrieben, den zuständigen Stellen gemäß 
Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung und 
der Bundesagentur für Arbeit; Durchsetzungs- und Or-
ganisationsvermögen, hohe Belastbarkeit, umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingun-
gen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule, der Bildungsgangverordnun-
gen sowie über regionale Kenntnisse; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigen besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Die Funktion als Abteilungsleiter wird zur Feststellung 
der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Fest-

stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. 
Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vor-
aussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliches Schulamt Cottbus  
Herr Uwe Mader 
Calauer Straße 71 

03048 Cottbus/Chóśebuz.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung 
in den Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

III.
Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungs-
funktionen neu zu besetzen:

1.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

a.	 Insel-Grundschule Neuenhagen
Oderberger Chaussee 11
16259 Bad Freienwalde (Oder)/OT Neuenhagen

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b.	 Fontane-Grundschule
Theodor-Fontane-Straße 9
15848 Beeskow

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c.	 Stadtschule Altlandsberg Grundschule
Klosterstraße 3
15345 Altlandsberg

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
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wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geord-
neten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet 
über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung 
der schulischen Ausbildung der Studierenden sowie der 
Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten; Ge-
währleistung der Schulprofilbildung und des Prozes-
ses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines pä-
dagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

Voraussetzungen:
Für die unter den Buchstaben a und c benannten Stellen 
werden Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder 
des Lehrers für die Primarstufe und langjährige, min-
destens vier Jahre umfassende Bewährung in der Unter-
richtspraxis in der Primarstufe vorausgesetzt.

Für die unten Buchstabe b benannte Stelle werden Be-
fähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 
für die Primarstufe, die Befähigung für die Laufbahn der 
Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder die 
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers an Förderschulen und langjährige, mindestens vier 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der 
Primarstufe vorausgesetzt.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebs; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a 
benannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L, die unter Buch-
stabe b benannte Stelle mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 
14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage und die unter 
Buchstabe c benannte Stelle mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß §  120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 

kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a.	 Grundschule
“Am Windmühlenberg“
Friedrich-Engels-Straße 2
15320 Neuhardenberg

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b.	 Bruno-H.-Bürgel-Grundschule
Breite Straße 69
16225 Eberswalde

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c.	 Stadtschule Altlandsberg
Grundschule
Klosterstraße 3
15345 Altlandsberg

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Quali-
tät schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit  und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgre-
mien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmen-
bedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwick-
lung der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.
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Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a benann-
te Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A  14  BbgBesG 
bzw. Entgeltgruppe 14 TVL und die unter den Buchstaben 
b und c benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 
14 TVL zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

3.	 Zweiter stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer 
Grundschule

Stadtschule Altlandsberg
Grundschule
Klosterstraße 3
15345 Altlandsberg

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der 
Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters bei der Wahrneh-
mung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere beim Zu-
sammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen 
und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit, der Sicherung einer geord-
neten Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleis-
tung der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbei-
tung, Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; 
Förderung der Schule als eine sich entwickelnde Organisa-
tion auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsen-
ses und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgre-
mien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmen-
bedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwick-
lung der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als Zweiter stellvertretender Schulleiter 
wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion 
übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach 
Ablauf von neun Monaten. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

4.	 Rektor an einer Oberschule als Leiter des Primarstu-
fenbereiches – Primarstufenleiter (m/w/d)

a.	 Grund- und Oberschule „Salvador Allende“ Wriezen
Hospitalstraße 36 a
16269 Wriezen

− Besetzung zum 01.08.2026 –

b.	 Grund- und Oberschule
Rüdersdorf
Brückenstraße 79 a
15562 Rüdersdorf bei Berlin

− Besetzung zum 01.08.2026 –

Aufgaben:
Die Aufgaben bestimmen sich nach der von der Schullei-
tung beschlossenen Aufgabenverteilung. Folgende Aufga-
ben können zum Arbeitsfeld des Primarstufenleiters gehö-
ren: inhaltliche Ausgestaltung der Primarstufe im Rahmen 
der geltenden Vorschriften; Beratung und Besuch der in der 
Primarstufe tätigen Lehrkräfte im Unterricht; Unterstützung 
der Schulleiterin oder es Schulleiters beim Verfahren der 
Aufnahme der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu-
fe 1 und beim Übergangsverfahren an die weiterführenden 
allgemein bildenden Schulen; Förderung von Schülerinnen 
und Schülern der Primarstufe; Gewährleistung der Einhal-
tung von geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften; 
Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schü-
lerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Ent-
wicklung der Qualität schulischer Arbeit.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und	Erziehungs-
arbeit an der Schule sowie zum engen Zusammenwirken 
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schul-
träger, dem staatlichen Schulamt und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; umfassende Kenntnisse des branden-
burgischen Schulrechts; gute gesicherte Kenntnisse der 
Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung und 
Entwicklung der brandenburgischen Schule; der Nach-
weis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulma-
nagements ist erwünscht.
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Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a be-
nannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG 
bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L und die unter Buchstabe b 
benannte Stelle mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG 
zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüg-
lich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Die Funktion als Primarstufenleiter wird zur Feststellung 
der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Fest-
stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf von neun 
Monaten. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

5.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule

a.	 Anne-Frank-Oberschule Strausberg
Peter-Göring-Straße 24
15344 Strausberg

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b.	 Europaschule Storkow
Grund- und Oberschule
Theodor-Fontane-Straße 23
15859 Storkow (Mark)

− Besetzung zum 01.02.2027 –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Quali-
tät schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Sekundarstufe I; mehrjährige, mindestens 
drei Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspra-
xis in der Sekundarstufe I.

Anforderungen:
Fähigkeit  und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 

über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungs-
gruppe A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Ent-
geltgruppe 14 TVL zuzüglich Entgeltgruppenzulage 
bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

6.	 Schulleiter (m/w/d) an einem Gymnasium

Gymnasium
Friedrich Anton von Heinitz
Brückenstraße 80 A
15562 Rüdersdorf bei Berlin

− Besetzung zum 01.08.2026 –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der der Studienrätin oder 
des Studienrats (allgemeinbildende Fächer); langjähri-
ge, mindestens vier Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
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Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebs; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 16 BbgBesG bewertet. Sofern die Stelle mit einer oder 
einem tariflich Beschäftigten besetzt wird, erfolgt die 
Zahlung eines außertariflichen Entgeltes nach Entgelt-
gruppe 15 Ü TV-L.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß §  120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

7.	 Oberstufenkoordinator (m/w/d) an einem Gymna-
sium

Gymnasium „Bertolt Brecht“
Am Scheunenberg 1
16259 Bad Freienwalde (Oder)

− Besetzung zum 01.08.2026 –

Aufgaben:
Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 
der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Koor-
dination der pädagogischen Arbeit in der gymnasialen 
Oberstufe insbesondere bei der Aufnahme in die gym-
nasiale Oberstufe, der Schullaufbahnberatung der Schü-
lerinnen und Schüler, der Organisation des Unterrichts 
und im Zusammenhang mit der Abiturprüfung sowie bei 
der Sicherung der Unterrichtsqualität in der gymnasialen 
Oberstufe; Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern 
sowie Schülerinnen und Schülern.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrats (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, 
mindestens drei Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife sowie umfassende und mehr-
jährige Erfahrung in Abiturprüfungen.

Anforderungen: 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Mit-
wirkungsgremien; gutes Durchsetzungs- und Organi-
sationsvermögen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse 
des brandenburgischen Schulrechts; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Die Funktion als Oberstufenkoordinator wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines 
Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das 

Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder) 
Herr Dr. Olaf Steinke 

Gerhard-Neumann-Straße 3 
15236 Frankfurt (Oder).

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden.

IV.
Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunk-
tionen neu zu besetzen:

1.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

Grundschule
Elblandgrundschule Wittenberge
Dr.-Salvador-Allende-Straße 62
19322 Wittenberge

− Besetzung zum 01.08.2026 –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Quali-
tät schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten 
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Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn 
der Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des 
Lehrers an Förderschulen; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der 
Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit  und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TVL zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

2.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Oberschule

Carl-Diercke-Schule Oberschule Kyritz
Pritzwalker Straße 19
16866 Kyritz

− Besetzung zum 01.02.2027 –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geord-

neten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet 
über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung 
der schulischen Ausbildung der Studierenden sowie der 
Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten; Ge-
währleistung der Schulprofilbildung und des Prozes-
ses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines pä-
dagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Sekundarstufe I, Befähigung für die Laufbahn 
der Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers an Förderschulen; langjährige, mindestens vier Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Sekundarstufe I bzw. im gemeinsamen Unterricht in der 
Sekundarstufe I.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebs; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß §  120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

3.	 Oberstufenkoordinator (m/w/d) an einem Gymna-
sium

Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn
Kyritz
Perleberger Straße 6
16866 Kyritz

− Besetzung zum 01.08.2027 –

Aufgaben:
Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 
der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Koor-
dination der pädagogischen Arbeit in der gymnasialen 
Oberstufe insbesondere bei der Aufnahme in die gym-
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nasiale Oberstufe, der Schullaufbahnberatung der Schü-
lerinnen und Schüler, der Organisation des Unterrichts 
und im Zusammenhang mit der Abiturprüfung sowie bei 
der Sicherung der Unterrichtsqualität in der gymnasialen 
Oberstufe; Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern 
sowie Schülerinnen und Schülern.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrats (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, 
mindestens drei Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife sowie Erfahrung in Abiturprü-
fungen.

Anforderungen: 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Mit-
wirkungsgremien; gutes Durchsetzungs- und Organi-
sationsvermögen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse 
des brandenburgischen Schulrechts; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Die Funktion als Oberstufenkoordinatorin oder Ober-
stufenkoordinator wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das 

Staatliches Schulamt Neuruppin 
Herr Schalitz 

Trenckmannstraße 15 
16816 Neuruppin.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden.

Öffentliche Stellenausschreibungen

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der 
Havel ist vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schul-
leitungsfunktionen neu zu besetzen:

1.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule
Ludwig-Jahn-Straße 28
14943 Luckenwalde

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn der 
Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder Be-
fähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an 
Förderschulen; langjährige, mindestens vier Jahre umfas-
sende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primar-
stufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebs; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBes bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.
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Das Amt als Schulleiter wird gemäß §  120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Förderschule mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“

J. H. Pestalozzi
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „Lernen“
Brandenburger Straße 2 a
14943 Luckenwalde

– Besetzung zum 01.08.2026 –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geord-
neten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet 
über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung 
der schulischen Ausbildung der Studierenden sowie der 
Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten; Ge-
währleistung der Schulprofilbildung und des Prozes-
ses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines pä-
dagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin 
oder des Förderschullehrers oder Befähigung für die 
Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an Förder-
schulen; der Nachweis in der sonderpädagogischen 
Fachrichtung „Lernen“ wird vorausgesetzt; langjährige, 
mindestens vier Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis an einer Förderschule mit dem sonder-
pädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß §  120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

3.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Förder-
schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „geistige Entwicklung“

Schule am Wald
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „geistige Entwicklung“
Zossener Straße 8
14974 Ludwigsfelde/OT Groß Schulzendorf

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Quali-
tät schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin 
oder des Förderschullehrers oder Befähigung für die 
Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an Förderschu-
len; der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrich-
tung „geistige Entwicklung“ wird vorausgesetzt; mehr-
jährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewährung 
in der Unterrichtspraxis an einer Förderschule mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Ent-
wicklung“.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgre-
mien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
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des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmen-
bedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwick-
lung der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel 
Die Leiterin 

Magdeburger Straße 45 
14770 Brandenburg an der Havel.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung 
in den Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungs-
funktionen neu zu besetzen:

1.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

Grundschule Müncheberg
Ernst-Thälmann-Straße 25
15374 Müncheberg

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 

oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; 
Förderung der Schule als eine sich entwickelnde Orga-
nisation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund-
konsenses und einer aufbauenden Schulkultur und der 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Behör-
den.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgre-
mien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmen-
bedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwick-
lung der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

2.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Förder-
schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „geistige Entwicklung“

Hansa-Schule
Schule mit dem sonderpäd. Förderschwerpunkt 
„geistige Entwicklung“
Spartakusring 21a
15232 Frankfurt (Oder)

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-



Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 12. Mai 202682

schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Quali-
tät schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin 
oder des Förderschullehrers oder Befähigung für die 
Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers im Unterricht 
an Förderschulen; der Nachweis der sonderpädagogi-
schen Fachrichtung „geistige Entwicklung“ wird voraus-
gesetzt; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis an einer Förderschu-
le mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 
„geistige Entwicklung“.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und	
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder) 
Herr Dr. Olaf Steinke 

Gerhard-Neumann-Straße 3 
15236 Frankfurt (Oder).

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung 
in den Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vor-
behaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Vorausset-
zungen beabsichtigt, zum 01.08.2028 die Stelle als Schulleiter 
(m/w/d) an der

Grundschule „Theodor Fontane“ 
Hennigsdorf 

Fontanestraße 112 
16761 Hennigsdorf

neu zu besetzen.

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleistung 
der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften; Vertretung der Schule nach außen im Rahmen der 
Beschlüsse der Schulleitung und der schulischen Gremien in 
enger Zusammenarbeit mit dem Schulträger und dem staatli-
chen Schulamt; Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern so-
wie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und 
Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer 
geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über 
den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramtskandi-
datinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schul-
profilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung 
und Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schu-
le als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 
für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn der Förder-
schullehrerin oder des Förderschullehrers oder Befähigung für 
die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an Förderschulen; 
langjährige, mindestens vier Jahre umfassende Bewährung in 
der Unterrichtspraxis in der Primarstufe bzw. im gemeinsamen 
Unterricht in der Primarstufe.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-
sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
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ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbar-
keit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die 
Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schul-
recht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse über die 
Leitung und Organisation des Schulbetriebs; gesicherte Kennt-
nisse der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der Nachweis 
einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftigten be-
setzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG 
bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamtenge-
setz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei Jah-
ren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das entsprechen-
de Amt oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen 
Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das   

Staatliche Schulamt Neuruppin 
Herr Schalitz 

Trenckmannstraße 15 
16816 Neuruppin.
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